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(Schluß.)

c) Die Grundbuchtriangulation IV. Ordnung.

Der Beginn der Grundbuchvermessungsarbeiten im
Kanton Uri ist im Einverständnis mit dem Eidg. Justiz-
und Polizeidepartement aus organisatorischen Gründen
gegenüber andern Kantonen sehr spät, auf das Jahr 1931,
festgesetzt worden. Zunächst wurde im Einvernehmen der
eidg. Vermessungsdirektion und der eidg. Landestopographie

durch den urnerischen Regierungsrat am 29. Oktober
1931 die Verordnung über die Grundbuchvermessung im Kanton

Uri erlassen. Infolge dringender militärischer Aufgaben
war aber schon während der Sommer 1930 und 1931 in der
Gegend des Festungsgebietes St. Gotthard durch die geodätische

Sektion der Landestopographie mit der Triangulation
IV. Ordnung begonnen worden, ohne mit dieser Arbeit
formell betraut zu werden, wie dies nach der vom Bundesrat
am 18. Dezember 1931 genehmigten Verordnung hätte
geschehen sollen. Infolge der noch im Sommer 1932 ausstehenden

Bezeichnung der wirklichen Vermessungsaufsicht im
Kanton wurde die Triangulation IV. Ordnung auch noch
über das Meiental ausgedehnt. Erst nachdem der Urnerische
Regierungsrat im Sommer 1932 das Oberforstamt als
Aufsichtsbehörde für das Vermessungswesen bezeichnet hatte,
wurden die Unterhandlungen mit Herrn Kantons-Oberförster
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Dr. Max Oechslin aufgenommen. Im darauffolgenden Frühjahr

wurde endgültig zwischen der Regierung des Kantons
Uri und der eidg. Landestopographie der Vertrag über die

Durchführung der Grundbuch-TriangulationIV. Ordnung über
das ganze Kantonsgebiet am 6./15. Mai 1933 abgeschlossen,
der ordnungsgemäß die Genehmigung der eidg. Departemente

des Militärs und der Justiz erhielt. Der Vertrag bezog
sich auch auf die seit 1930 ausgeführten trigonometrischen
Arbeiten im Festungsgebiet, die den Vertragsbedingungen
entsprechen; ebenso sind in den Vertrag einbezogen die
orographisch ins Muotatal (Kt. Schwyz) gehörenden Gebiete
der Ruoßalp, der Surenenalp und des kleinen Zipfels bei
der Treib, die beide orographisch besser mit der
außerkantonalen Gruppe trianguliert werden konnten. Die
Gruppeneinteilung ist in Abbildung 16 wiedergegeben.
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Im ganzen sind 971 Neupunkte IV. Ordnung erstellt
worden, deren Gesamtkosten sich auf Fr. 138,670.— stellen.

An diese Kosten leistete die Eidgenossenschaft in
Anwendung des Bundesbeschlusses betreffend Beteiligung des
Bundes an den Kosten der Grundbuchvermessung vom
5. Dezember 1919 Beiträge von insgesamt Fr. 114,330.—,
so daß die auf den Kanton und die Gemeinden entfallenden
Anteile Fr. 24,340.— oder durchschnittlich pro Punkt
Fr. 25.— betragen.

Über die technische Durchführung der Triangulation
IV. Ordnung sind folgende Tatsachen zu erwähnen. Die
Rekognoszierung der Neupunkte erfolgte durch den
Ingenieur persönlich ; vorerst legte er eine Anzahl Hauptpunkte
fest und sodann disponierte er die Detailpunkte so, daß sie
einerseits möglichst gut bestimmt und anderseits für die
zukünftige Anlage des Polygonnetzes gut gelegen waren.
Abbildungen 17 und 18 geben als Beispiel das trigonometrische

Netz und das Höhennetz der Gruppe Wassen. In den
bei den orographisch zu Unterwaiden gehörenden Teilen
Treib-Seelisberg und Surenen (1925) und im Urserental
bearbeitete Dipl.-Ing. W. Lang die Netzanlage und disponierte

die Versicherung und Signalisierung in den Jahren
1930/31, während sich an den Winkelbeobachtungen überdies

die Geometer Carrupt, Hunziker und Knecht beteiligten.

Die Gruppe Göscheneralp und Wassen leitete Dipl.-Ing.
Victor Untersee, wobei ihn Dipl.-Ing. August Greusing
wirksam unterstützte. Alle übrigen Gruppen sind von Herrn
Ing. Greusing allein geleitet und ausgeführt worden unter
Beizug der tüchtigen Gehilfen Beetschen und Rieder. Die
orographisch zum Muota- und Riemenstaldental gehörenden
Gebiete triangulierte Herr Grundbuchgeometer E. Keller
in den Jahren 1928 und 1929.

Die Versicherung und Signalisierung der trigonometrischen

Punkte erfolgte durch gut eingeübte Gehilfengruppen.
Die Versicherung im Acker- und Wiesland, in Straßen und
Wegen und in faulem Gestein geschah ausschließlich mit
Granitsteinen und unterirdischen Bodenplatten. Im Gebirge
erfolgte die zentrische Versicherung durch gut einzementierte

Bronze-Lochbolzen und exzentrisch durch in Fels
oder eingesetzte Steine gemeißelte Kreuze. Neben dieser
materiellen Versicherung geschah ein übriges, denn alle
Punkte, auch diejenigen der I.—III. Ordnung, sind durch
öffentlich-rechtliche Dienstbarkeit im Grundbuch ange-
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merkt. Auf die Erstellung eingehender Protokolle und klarer
Skizzen der Signalstellen wurde großes Gewicht gelegt, um
die Punkte jederzeit gut finden zu können (Abb. 19 und 20).
Die Signalisierung geschah durchwegs durch Brettersignale,
ähnlich des in der Abbildung 12 wiedergegebenen Typs der
III. Ordnung.

Die Winkelmessung erfolgte mit neuen
Universaltheodoliten der Firma Heinrich Wild in Heerbrugg. Die
in schiefachsiger Zylinderprojektion gerechneten ebenen
Koordinaten aller Punkte sind nach der Methode der kleinsten

Quadrate ausgeglichen; die erhaltenen durchschnittlichen

mittleren Punktfehler bewegen sich für alle Gruppen
innerhalb 2 cm. Die Höhen der längs der Nivellementsstrecken

(Abb. 15) gelegenen trigonometrischen Punkte sind
durch Nivellemente bestimmt worden; die Höhen der übrigen

Punkte III. Ordnung und IV. Ordnung sind in Höhenzügen

oder auch mittels mehrerer trigonometrisch bestimmter
Höhendifferenzen (Abb. 18) berechnet worden; die

Höhen aller Punkte, bezogen auf Pierre du Niton 373,6 m,
besitzen eine Genauigkeit von wenigen Zentimetern.

Mit den 105 Punkten I.—III. Ordnung enthält das Gebiet
des Kantons Uri 1076 Punkte I.-IV. Ordnung oder 1,0
Punkte pro km2. Die Resultate dieses Werkes, die in den
Archiven des Kantons und der eidg. Landestopographie
aufbewahrt werden, bilden nun die Grundlage für die
Durchführung der Grundbuchvermessujigen und weiterer technischer

Vermessungsarbeiten.
Sofort nach der Amtsübernahme durch Dr. M. Oechslin

begann auch die Grundbuchvermessung. Zunächst wurde
diejenige des Meientales-Wassen an Grundbuchgeometer
O. Ebnöther in Altdorf vergeben; die aerophotogrammetrische

Auswertung der von der eidg. Vermessungsdirektion
gelieferten Fliegerbilder besorgte die Firma Dr. Helbling-
Zurbuchen. — Heute ist das überbaute Gebiet der Gemeinde
Altdorf in Bearbeitung. Der abgelieferte und von der eidg.
Landestopographie verifizierte Übersichtsplan 1 : 10 000
über das Meiental bildet eine vollkommene Plangrundlage
für die im Bau begriffene Sustenstraße.

Die trigonometrischen Arbeiten stehen heute vor dem
Abschluß; nach den in der Schweiz und in den angrenzenden
Ländern gemachten Erfahrungen ist es nun von
außerordentlicher Tragweite, daß das erstellte Werk auf lange
Zeit hinaus erhalten bleibt.
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Die gesetzlichen Maßnahmen für die Erhaltung und
Nachführung der Triangulation I.-IV. Ordnung und der
Nivellementsresultate sind bereits in der Verordnung von
1931 enthalten; seither sind durch die Weisungen des

Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes vom 14. März 1932
weitere gesetzliche Grundlagen geschaffen worden, um das
erstellte Werk zu sichern und zu erhalten. Dank der
verständnisvollen Zusammenarbeit des Kantons-Oberförsters
Dr. M. Oechslin und der eidg. Behörden werden diese
Weisungen streng eingehalten. Es wird aber an dieser
Stelle überdies der Wunsch an die ganze urnerische
Bevölkerung und an alle Besucher der Urner Alpen ausgesprochen,

Gefährdung und Zerstörung trigonometrischer und
nivellitischer Punkte dem Oberforstamt in Altdorf oder der
eidg. Landestopographie sofort zu melden, um die Erhaltung
dieses neuen Werkes mitsichern zu helfen. H. Zölly.

Besondere Formeln für das Maschinenrechnen.
Einfacher Vorwärts- und Rückwärtseinschnitt,

Schnittpunkt zweier Geraden.

Von S. Bertschmann.

I. Berechnung der rechtwinkligen Koordinaten eines durch einfaches Ein¬
schneiden bestimmten Punktes.

Auf den Punkten Pa, Pj,, deren Koordinaten ya xa, y^ x& gegeben
sind, seien zur Bestimmung der Koordinaten y x des Punktes P die zur
Abszissenachse der Koordinaten orientierten Richtungen cpa, cpb berechnet.

Unter Einführung eines Hilfspunktes H auf der Geraden Pa P mit
XH= xb ergibt sich alsdann folgendes:

+x
%

Xb)

É>b

u y*
Pb

Pa

Kg. 1.
-*+y
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